
Pf. Z. 24104K.

Kundmachung,
womit ein Verbot des Verkehres der Zivilbevölkerung
mit Kriegsgefangenen und mit Internierten erlassen wird.

Es habensiehmehrfachFülleereignet, daßdieZivilbevölkerungversuchthat, mit
KriegsgefangenenoderaufArbeitbefindlicheninterniertenAngehörigenfeindlicherStaaten
in näherenVerkehrzu treten, unddenselbenKßwaren. Rauchrequisitenu. dgl. mehrzu¬
gewendethat. EinderartigerVerkehristnichtnurunpatrlotischundgeeignet. Öffentliches
Ärgerniszuerregen, sondernerscheintauchausstaatlichenundmilitärischenGründenvoll¬
kommenunzidSssig.

ImGrundedes8 1dermitderStatthalternVerordnungvom0-Februar1851, L G.Hl.
Nr. 39v. J. 1851, verlautbartenAllerhöchstenBestimmungenUberdenWirkungskreisder
k. k. landesfürstlichenPolizeibehördenwüddaherjederVerkehrvonZivilpersonenmitKriegs¬
gefangenenoderinterniertenAngehörigenfeindlicherStaatenuntersagt.

AusgenommenvondiesemVerbotesindnurjenePersoneD,dieseitensderkompetenten
BehördeeineErlaubniszumVerkehremitdenKriegsgefangenen(Internierten)erhaltenhaben.

ÜltertrehmgendiesesVerboteswerdengemäßder887 und11derkaiserlichenVer¬
ordnungvom20. April1854, R. G. BLNr.96. miteinerGeldstrafevon2bis20(1Kronenoder
einerArreststrafevon8 Stundenbis14Tagengealindet.

Wien, am 27. Februar1916.

Von der k. k. Polizei -Direktion.
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